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51/437. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats ausgeschöpften Haushaltsmitteln von 10.556.600 US-Dollar

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 16. Dezember 1996 nahm
die Generalversammlung auf Empfehlung des Fünften Aus-
schusses Kenntnis von den Kapiteln I, V (Abschnitte E97

und G) und VII des Berichts des Wirtschafts- und Sozialrats .35

51/438. Finanzierung der Beobachtertruppe der Ver-
einten Nationen für die Truppenentflechtung Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 16. Dezember 1996, auf

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 16. Dezember 1996, auf
Empfehlung des Fünften Ausschusses und nach Behandlung98

des Berichts des Generalsekretärs über die Finanzierung der
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenent-
flechtung und des entsprechenden Berichts des Beratenden99

Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen ,100

a) beschloß die Generalversammlung, daß bei Mitglied-
staaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber der
Truppe erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht
ausgeschöpften Haushaltsmitteln von 1.202.700 US-Dollar
brutto (973.100 Dollar netto) für den Zeitraum vom
1. Dezember 1994 bis 30. November 1995 auf ihre künftige
Veranlagung anzurechnen ist;

b) beschloß die Generalversammlung außerdem, daß bei
Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegen-
über der Truppe nicht erfüllt haben, ihr Anteil an den nicht
ausgeschöpften Haushaltsmitteln von1.202.700 Dollar brutto
(973.100 Dollar netto) für den Zeitraum vom 1. Dezember
1994 bis 30. November 1995 auf ihre ausstehenden Ver-
pflichtungen anzurechnen ist.

51/439. Finanzierung der Interimstruppe der Vereinten
Nationen in Libanon

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 16. Dezember 1996, auf brutto (4.900.900 Dollar netto) für den Zeitraum vom
Empfehlung des Fünften Ausschusses und nach Behandlung 1. November 1994 bis 31. Dezember1995 entspricht, auf ihre101

des Berichts des Generalsekretärs über die Finanzierung der ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;
Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon sowie des102

entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für
Verwaltungs- und Haushaltsfragen ,100

a) beschloß die Generalversammlung, daß bei Mitglied- spricht, rückzuerstatten;
staaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber der
Truppe erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht
ausgeschöpften Haushaltsmitteln von 10.556.600 US-Dollar
brutto (8.783.400 Dollar netto) für den Zeitraum vom
1. Februar 1995 bis 31. Januar 1996 auf ihre künftige Ver-
anlagung anzurechnen ist;

b) beschloß die Generalversammlung außerdem, daß bei Politik der Organisation in bezug auf den Überstundenzeitaus-
Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegen- gleich und die Unterhaltszulagen für Feldeinsätze Bericht zu
über der Truppe nicht erfüllt haben, ihr Anteil an den nicht erstatten.

brutto (8.783.400 Dollar netto) für den Zeitraum vom
1. Februar 1995 bis 31. Januar 1996 auf ihre ausstehenden
Verpflichtungen anzurechnen ist.

51/440. Finanzierung der Beobachtermission der Ver-
einten Nationen für Irak und Kuwait

Empfehlung des Fünften Ausschusses und nach Behandlung103

des Berichts des Generalsekretärs über die Finanzierung der
Beobachtermission der Vereinten Nationen für Irak und
Kuwait , des entsprechenden Berichts des Beratenden104

Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen und des105

Berichts des Amtes für interne Aufsichtsdienste für den
Zeitraum vom 1. Juli 1995 bis 30. Juni 1996 ,106

a) beschloß die Generalversammlung unter Berücksichti-
gung dessen, daß zwei Drittel der Kosten der Beobachter-
mission durch freiwillige Beiträge der Regierung Kuwaits
gedeckt werden, daß bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen
Verpflichtungen gegenüber der Beobachtermission erfüllt
haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln von 2.436.433 US-Dollar brutto (1.633.633
Dollar netto), was einem Drittel der nicht ausgeschöpften
Haushaltsmittel von 5.703.700 Dollar brutto (4.900.900 Dollar
netto) für den Zeitraum vom 1. November 1994 bis
31. Dezember1995 entspricht, auf ihre künftige Veranlagung
anzurechnen ist;

b) beschloß die Generalversammlung außerdem, daß bei
Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegen-
über der Beobachtermission nicht erfüllt haben, ihr Anteil an
den nicht ausgeschöpften Haushaltsmitteln von 2.436.433
Dollar brutto (1.633.633 Dollar netto), was einem Drittel der
nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel von 5.703.700 Dollar

c) beschloß die Generalversammlung ferner, der Regie-
rung Kuwaits 3.267.267 Dollar, was zwei Drittel der nicht
ausgeschöpften Haushaltsmittel von 4.900.900 Dollar ent-

d) ersuchte die Generalversammlung den Generalsekretär,
sofort Maßnahmen zur Beitreibung der auf mehr als 844.000
Dollar geschätzten Überzahlungen im Zusammenhang mit
Unterhaltszulagen für Feldeinsätze zu ergreifen und ihr bis
spätestens 31. Mai 1997 über die Ergebnisse der Beitreibungs-
maßnahmen sowie über die umfassende Überprüfung der
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